
 
 

Funktionsbeschreibung Mitglied Kommission Tiefbau und Werke 
10. Januar 2022/jsu 

1. Funktion 

Funktionsbezeichnung Mitglied Kommission Tiefbau und Werke (KT+W) 
Funktionsumschreibung - Planung, Bau, Betrieb und Unterhalt von Abfallentsorgungs-, Ab-

wasseranlagen, Wasserversorgungsanlagen, Gewässerunterhalt 
und Strassendienst soweit dies Sache der Gemeinde ist 

- Bewilligung von Abwasser- und Wasseranschlussgesuchen 

- Vollzug von abgeschlossenen Verträgen 

- Betreuung eines Ressorts gemäss Verteilung innerhalb der Be-
hörde 

2. Organisatorische Eingliederung 

Übergeordnete Stellen  
Politisch/Fachlich Souverän (gemäss Gemeindeordnung: Kommission mit selbststän-

diger Verwaltungsbefugnis) 
Aufsichtsorgan Bezirksrat 
Nachgeordnete Stellen Keine 
Stellvertretung  
Wird vertreten durch 1 Mitglied Kommission Tiefbau und Werke 
Vertritt 1 Mitglied Kommission Tiefbau und Werke 

3. Aufgaben 

Hauptaufgaben - Sitzungen der KT+W (ca. 15 Sitzungen pro Jahr) mit vorherigem 
Aktenstudium 

Nebenaufgaben - Teilnahme an Besprechungen und Begehungen (ca. 5-10 pro 
Jahr) 

- Teilnahme an Kursen von Verbänden 

4. Zeitaufwand 

Ungefährer Zeitaufwand Zwischen 70 und 120 Stunden pro Jahr (abhängig vom jeweiligen 
Ressort innerhalb der Kommission T+W) 

 



5. Kompetenzen und Verantwortung 

Kompetenzen  

Sachlich - Direktes Antragsrecht an die Gemeindeversammlung (als Ge-
samtbehörde) 

- Planung, Bau, Betrieb und Unterhalt von Abfallentsorgungs-, 
Abwasseranlagen und Wasserversorgungsanlagen, soweit dies 
Sache der Gemeinde ist 

- Bewilligung von Abwasser- und Wasseranschlussgesuchen 

- Vollzug von abgeschlossenen Verträgen 

Finanziell Gesamtbehörde: Gemäss den Bestimmungen der Gemeindeord-
nung vom 21.4.2021 

Personell Keine 

Unterschriftenberechtigung Keine 

Verantwortlichkeiten Korrekte Anwendung aller Vorschriften im Tiefbau- und Werkbe-
reich 

6. Funktionsprofil 

Anforderungen - Fachkenntnisse und Interesse am Themenbereich der Ver- 
und/oder Entsorgung und/oder des Tiefbaus 

- Bereitschaft zur Umsetzung von gesetzlichen Grundlagen 

- Flexibilität 

- Teamfähigkeit 

- Verhandlungsgeschick 

7. Entschädigung 

Pauschale pro Jahr Gemäss Entschädigungsverordnung vom 25.9.2019, die gemäss 
Beschluss der Gemeindeversammlung vom 15.12.2021 so lange 
gilt, bis der Souverän eine neue Entschädigungsverordnung geneh-
migt hat. 

Spesen Vergütung der effektiven Barauslagen gemäss Vollziehungsbestim-
mungen zur Entschädigungsverordnung 

Sitzungsgeld / Delegationen Sitzungsgelder sind Teil der Jahrespauschale 

Gesamthaft ohne Spesen Zwischen CHF 7'300 und CHF 8’300 (abhängig vom jeweiligen Res-
sort innerhalb der Kommission T+W) 

 



8. Integrierender Bestandteil 

Zitierte Dokumente - Gemeindeordnung vom 21.4.2021 (in Kraft per 1.1.2022); vom 
Regierungsrat an seiner Sitzung vom 8.12.2021 genehmigt 

- Entschädigungsverordnung vom 25.9.2019 samt Vollziehungs-
bestimmungen vom 7.7.2020 

 

Möchten Sie mehr über die Behördentätigkeit in der Gemeinde wissen? Haben Sie Interesse an 
einem Behördenamt? 

Kontaktieren Sie ein aktives Behördenmitglied oder ein Mitglied einer politischen Partei. Diese Per-
sonen geben Ihnen gerne Auskunft. 
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